
0507_0701_Expertenbeizug u externe Mandate.doc 

 

Geschäft Nr. 9 

 
 

Parlamentssitzung vom 7. Mai 2007 

Beantwortung 0701 

Interpellation FDP betr. Expertenbeizug und externe Mandate 
 

 
Text der Interpellation 

Der Gemeinderat wird gebeten, die folgenden Fragen zu beantworten: 
 

1. Welche Experten- und Beratungsaufträge wurden durch die Gemeinde Köniz in den 
letzten zwei Jahren (2005, 2006) extern vergeben? 

2. Wie gross waren die damit verbundenen finanziellen Aufwendungen? 
3. Welche Firmen und Einzelpersonen erhielten entsprechende Mandate? 
4. Wie gestaltet sich die Vergabepraxis in Bezug auf externe Beratungsmandate? 

 
Unter Beratungsmandaten wird dabei der Einkauf wissensintensiver Dienstleistungen, 
unabhängig vom konkreten Verwendungszweck verstanden (Grundlagen der Fachpolitik, 
Früherkennung und Planung, Rechtssetzung, operative und vollzugsorientierte Beratung, nach 
innen gerichtete Organisations- und Entwicklungsberatung, PR und Information usw.). 
Betroffen sind damit in erster Linie jegliche Dienstleistungsverträge, unabhängig von der 
konkreten Kreditrubrik. Auszunehmen sind jedoch Verträge, die in unmittelbarem 
Zusammenhang mit Bau- und Unterhaltsleistungen, Reinigung, Transport, güternaher 
Informatik- und Telekommunikationsbetreuung und Druckaufträgen stehen. Um den 
Erhebungsaufwand zu begrenzen scheint es sinnvoll nur Verträge zu berücksichtigen, die 
Zahlungen von SFr. 2000.- und mehr zur Folge hatten. 
 
 
Begründung 
Der Expertenbeizug und die Mandatsvergabe durch öffentliche Verwaltungen wird in Politik 
und Medien häufig kritisch wahrgenommen und wurde in den letzten Monaten auf anderen 
Staatsebenen mehrfach thematisiert. Oft wird Umfang und Vergabe entsprechender Aufträge 
moniert und die Vermutung durch externe Vergaben würden interne Personalengpässe 
ausgeglichen und damit eine restriktive Personalpolitik umgangen, steht immer wieder im 
Raum. Meist ist auch das finanzielle Volumen derartiger Aufträge wenig transparent. In der 
politischen Diskussion fehlen somit die konkreten Argumentationsgrundlagen weitgehend. Es 
scheint deshalb sinnvoll, dass auch auf kommunaler Ebene die entsprechende Transparenz 
geschaffen wird.  
 
 
 
Eingereicht am 12. Januar 2007 

Mark Stucki, Peter Antenen, Thomas Hänni, Evelyn Bühler, Thomas Herren, Christian Balz, 
Brigitta Matter, Christian Burren, Daniel Krebs, Elisabeth Rüegsegger, Ueli Salvisberg, Hans 
Moser, Stefan Lehmann, Niklaus Hofer, Daniel Oester, Hanspeter Kohler, Harald Henggi (17) 
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Antwort des Gemeinderates 

Der Gemeinderat nimmt zu den von den Interpellanten gestellten Fragen wie folgt Stellung: 

1. Die Art und Anzahl der im 2005 und 2006 von der Gemeinde Köniz vergebenen Aufträge ist 
pro Direktion und pro Dienststelle in der beiliegenden Liste ersichtlich. Im Jahr 2005 gab es 
nur einen Auftrag mit einer Summe von mehr als Fr. 20'000. Im 2006 waren es drei Aufträge 
die mehr als Fr. 20'000 ausmachten. 

2. Im Jahr 2005 wurden insgesamt Fr. 382'461.00 ausgegeben, im 2006 Fr. 567'652.40. Die 
drei Direktionen DSI, DPV und DPF verzeichnen das grösste Ausgabenvolumen. Die 
Detailzahlen sind in der Beilage zu finden. Verglichen mit der Lohnsumme von rund 41 Mio. 
Franken ist die Vergabe von Mandaten an Externe mit 0.9 - 1.4 % bescheiden und zeigt, dass 
der Gemeinderat Mass hält in diesem Bereich. 

3. Die Personendaten können nicht bekannt gegeben werden. Das kantonale 
Datenschutzgesetzes bestimmt im Art. 10, dass Personendaten an andere Behörden 
bekanntgegeben werden, wenn die verantwortliche Behörde zur Erfüllung ihrer Aufgabe 
gesetzlich dazu verpflichtet oder ermächtigt ist. Nach Auskunft des Rechtsdienstes besteht 
keine gesetzliche Grundlage dazu. In ähnlichen Fällen (Kanton Solothurn, Kanton Bern) sind 
Berichte zum Beizug von Experten anonymisiert worden. Es bestehen keine sogenannten 
Dauermandate und der Gemeinderat ist grundsätzlich bestrebt bei der Auswahl von Beratern 
durch einen regelmässigen Wechsel keine Abhängigkeiten entstehen zu lassen. 

4. Bei der Vergabepraxis wurde die Weisung QW2 (s. Beilage), die sich auf das kantonale 
Beschaffungsrecht abstützt, eingehalten. Es werden die folgenden Vergabearten 
unterschieden: 

� Submission (offenes oder selektives Verfahren); dabei handelt es sich um eine 
öffentliche Ausschreibung 

� Einladungsverfahren; hierbei wird von einigen ausgewählten Anbietern eine Offerte 
verlangt und danach der Auftragnehmer bestimmt 

� Freihändiges Verfahren; ein ausgewählter Anbieter erhält direkt einen Auftrag 

Die Vergabeart ist pro Auftrag in der beiliegenden Liste ersichtlich.  

 

 

Köniz, 28. März 2007 Der Gemeinderat 

 

 

 

 

 

 

 

Beilagen: 

- Interpellation 0701 "Expertenbeizug und externe Mandate" Gemeinde Köniz 2005 und 2006 

- Weisung QW2 

 



Interpellation 701 "Expertenbeizug und externe Mandate" Gemeinde Köniz 2005

DirektonKonto Auftragsart Betrag Fr. Vergabeart

DUL 318 Dienstleistungen und Honorare, 
allg. Verwaltungsaufwand,
Energieberatung (-massnahmen)

195.318.56 Eco-Drive LKW an Könizer-Fest 4'300.00 Freihändige Vergabe
Werbung für Aktion in die Stadt ohne Auto 4'981.90 Freihändige Vergabe

230 TECHNISCHER UMWELTSCHUTZ (neu 730)
Übrige Dienstleistungen + Honorare

230.318.95 DL Schadstoffuntersuchungen mit Flechten 5'500.00 Freihändige Vergabe
DL Schadstoffuntersuchungen mit Flechten 5'800.00 Freihändige Vergabe
DL Lärmmessungen bei Industriebetrieb 2'928.60 Freihändige Vergabe

Total DUL 23'510.50

DSI 630 GEMEINDEPOLIZEI
Verkehrsdienst 

630.318.72 Kontrolle ruhender Verkehr Mai-September 4'320.45 Freihändige Vergabe
Kontrolle ruhender Verkehr Mai-September 6'637.80 Freihändige Vergabe
Kontrolle ruhender Verkehr Mai-September 15'561.60 Freihändige Vergabe
Kontrolle ruhender Verkehr Mai-September 10'078.90 Freihändige Vergabe
Kontrolle ruhender Verkehr Mai-September 7'783.60 Freihändige Vergabe

633 BADEANLAGE EICHHOLZ, WABERN
Pikettdienst 

633.318.54 Patrouillendienst im Eichholz Mai-Sept. 3'559.00 Freihändige Vergabe
Patrouillendienst im Eichholz Mai-Sept. 4'392.65 Freihändige Vergabe
Patrouillendienst im Eichholz Mai-Sept. 3'817.45 Freihändige Vergabe
Patrouillendienst im Eichholz Mai-Sept. 4'081.90 Freihändige Vergabe
Patrouillendienst im Eichholz Mai-Sept. 4'392.65 Freihändige Vergabe
Patrouillendienst im Eichholz Mai-Sept. 4'078.90 Freihändige Vergabe
Patrouillendienst im Eichholz Mai-Sept. 5'647.70 Freihändige Vergabe
Patrouillendienst im Eichholz Mai-Sept. 6'087.15 Freihändige Vergabe
Patrouillendienst im Eichholz Mai-Sept. 3'663.55 Freihändige Vergabe
Patrouillendienst im Eichholz Mai-Sept. 4'654.15 Freihändige Vergabe
Patrouillendienst im Eichholz Mai-Sept. 2'826.85 Freihändige Vergabe
Patrouillendienst im Eichholz Mai-Sept. 3'771.15 Freihändige Vergabe
Patrouillendienst im Eichholz Mai-Sept. 3'559.00 Freihändige Vergabe
Patrouillendienst im Eichholz Mai-Sept. 3'881.80 Freihändige Vergabe

Total DSI 102'796.25

DPV 210 RAUMPLANUNG
Planungsaufträge

210.318.55 Entwurf Ueberbauungsordnung Oberwangen 5'319.30 Freihändige Vergabe
Umsetzung Studienauftrag Seniorenresidenz 3'225.00 Freihändige Vergabe
Preisgericht Investorenwettbewerb 6'492.65 Freihändige Vergabe
Fachausschuss Ueberbauungsord. Morillongut 2'152.30 Freihändige Vergabe
Externe in Arbeitsgr., Aussenraumgestaltung 3'066.60 Freihändige Vergabe
Preisgericht Honorare Wettbewerb Park 7'133.00 Freihändige Vergabe
Honorare Wettbewerbsbegleitung 7'200.20 Freihändige Vergabe

210 RAUMPLANUNG
Honorare Bau- + Planungskommission

210.318.70 Honorare und Spesen 8 Mitglieder Kommission 51'075.00 Wahl für eine Legislaturperiode
210 RAUMPLANUNG
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Interpellation 701 "Expertenbeizug und externe Mandate" Gemeinde Köniz 2005

DirektonKonto Auftragsart Betrag Fr. Vergabeart

Architekturmodelle (Honorare)
210.318.72 Modelle 4'768.80 Freihändige Vergabe

Modelle 2'157.40 Freihändige Vergabe
Total DPV 92'590.25

DPF 100 PARLAMENT UND KOMMISSIONEN
Revision der Gemeinderechnung / Gutachten

100.318.70 Externe Revision 36'799.20 Submission 
115 ADMINISTRATION DIREKTION

Dienstleistungen und Honorare
115.318.65 Honorar Kommunikation 3'650.00 Einladungsverfahren

Honorar Abklärung Zentrumslasten Kanton 5'000.00 Freihändige Vergabe
120 GEMEINDEKANZLEI

Externe Beratung
120.318.71 Beratungshonorare Aufgabenüberprüfung 11'432.50 Einladungsverfahren

Beratungshonorare Direktion DUL 4'707.50 Einladungsverfahren
Beratung Aufgabenüberprüfung Schnittstellen 3'228.00 Einladungsverfahren
Beratung Aufgabenüberprüfung Schnittstellen 2'959.00 Einladungsverfahren
Beratungshonorare Direktion DUL 2'663.10 Einladungsverfahren
Beratungshonorare Kommunikation PR 5'272.40 Einladungsverfahren

120 GEMEINDEKANZLEI
Aufschaltung Homepage Köniz

120.318.73 Internet  Homepage (Navigation, Ortsplan usw.) 3'421.45 Submission
Homepage (Navigation, Stichwortsuche usw.) 2'324.15 Submission

122 EDV, TECHNIK UND SICHERHEIT
Übrige Dienstleistungen + Honorare

122.318.95 Honorar DL Verträge 2'000.00 Freihändige Vergabe
Honorar DL externes Controlling 2'602.25 Freihändige Vergabe

124 RECHTSDIENST
Schätzungs- und Rechtskosten

124.318.70 Rechtsberatung Baubeschwerdeverfahren 2'383.35 Freihändige Vergabe
Rechtsberatung Grundeigentümerbeiträge 3'329.60 Freihändige Vergabe
Rechtsberatung Abstimmungsreglement 17'447.35 Freihändige Vergabe
Rechtsberatung Grundeigentümerbeiträge 5'592.50 Freihändige Vergabe
Rechtsberatung Abgangsreglement Interpellation 11'704.20 Freihändige Vergabe

142 WOHNGEBÄUDE UND BODENPARZELLEN
Übrige Dienstleistungen + Honorare

142.318.95 Immobilienberatung 6'000.00 Einladungsverfahren
195 FINANZKONTROLLE

Expertenkosten
195.318.70 DL Revision 3'953.65 Freihändige Vergabe

Total DPF 136'470.20

DBS 300 ADMINISTRATION DIREKTION
Honorare für Dienstleistungen Dritter

300.318.70 Supervision Schulleitung 3'885.00 Freihändige Vergabe
311 Fachstelle Prävention

Externe Beratungen
311.365.71 Fallbesprechung, Honorar Supervision 2'260.00 Freihändige Vergabe
310 SOZIALBERATUNG
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Interpellation 701 "Expertenbeizug und externe Mandate" Gemeinde Köniz 2005

DirektonKonto Auftragsart Betrag Fr. Vergabeart

310.309.50 Beratung Integration 3'720.00 Freihändige Vergabe
Mitarbeiterschulung Selbstmanagement 4'921.90 Freihändige Vergabe

332 Einsatzprogramm für Arbeitslose
332.318.95 Revision Auszahlungsgesuche 2'152.00 Freihändige Vergabe
332.318.9501 Verband Waldwirtschaft, Motorsägekurs 2'700.00 Freihändige Vergabe
334 VORMUNDSCHAFTSVERWALTUNG

Kinderschutzmassnahmen / LA
334.318.73 Besuchsbegleitung 2'051.90 Freihändige Vergabe

Gutachten Kindesschutz 3'393.00 Freihändige Vergabe
Gutachten Kindesschutz 2'010.00 Freihändige Vergabe

Total DBS 27'093.80

Total alle Direktionen  382'461.00
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Arbeitsvergebungen: Weisung über das Beschaffungswesen (GRB Nr. 103/03 vom 
12.02.2003 und GRB Nr. 178/03 vom 19.03.2003) 
 
Der Gemeinderat von Köniz beschliesst gestützt auf Artikel 5 Absatz 2 des Gesetzes über das 
öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2002: 

1 Geltungsbereich 

 
Die Weisung gilt im Rahmen des für die Gemeinden massgebenden kantonalen Beschaf-
fungsrechts (ÖBG vom 11.06.2002; 731.2 und ÖBV vom 16.10.2002, 731.21). 

 

2 Gemeindeinterne Schwellenwerte 

 
Aufträge werden im offenen oder selektiven Verfahren vergeben, wenn deren geschätzter 
Wert ohne Mehrwertsteuer erreicht: 
 
a) 200'000 Franken bei Dienstleistungen 
b) 100'000 Franken bei allen übrigen Aufträgen 
 
Aufträge werden im Einladungsverfahren vergeben, wenn ihr geschätzter Wert ohne Mehr-
wertsteuer erreicht: 
 
a) 100'000 Franken bei Dienstleistungen 
b) 25'000 Franken bei allen übrigen Aufträgen 

 

3 Freihändiges Verfahren 

 
Der Auftrag kann im freihändigen Verfahren vergeben werden, wenn sein Gesamtwert den 
Betrag gemäss Ziffer 2 Absatz 2 nicht erreicht oder wenn eine der Ausnahmen gemäss Artikel 
6 Absatz 1 lit. a ÖBG zur Anwendung kommt. 

 

4 Wettbewerb 

 
Auch unterhalb der Schwellenwerte gemäss Ziffer 2 kann jederzeit ein offenes, selektives o-
der ein Einladungsverfahren durchgeführt werden. 

 

5 Inkrafttreten 

 
Diese Weisung tritt rückwirkend per 1. Februar 2003 in Kraft 

 
 
 
 Der Gemeinderat 
 

� 


